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Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland
e.V.

     Kindsein braucht unsere Pflege

(13) Ausschuss für Gesundheit
und Soziale Sicherung
Ausschussdrucksache

0076
vom 18.02.03

15. Wahlperiode

Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland (BeKD) e.V.
Janusz-Korczak-Allee 12 * 30173 Hannover

Deutscher Bundestag
Ausschuss für Gesundheit und Soziale Sicherung
Herr Klaus Kirschner
Vorsitzender
Platz der Republik 1

11011 Berlin

11. Februar 2003
Kr./Ha.

Öffentliche Anhörung am 19.02.2003 zum Gesetzentwurf über die Berufe in der
Krankenpflege (KrPflG) sowie zur Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes
(BT-DR. 15/13)

Hier :   Stellungnahme des Berufsverbandes Kinderkrankenpflege
            Deutschland (BeKD) e.V. zum Krankenpflegegesetz (KrPflG) (Entwurf).

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem uns vorliegenden  „Entwurf eines Gesetzes über die Berufe in der  Krankenpflege
(KrPflG)“, Stand 25.10.2002 - BT-Drucksache 15/13 nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Der BeKD e.V. begrüßt grundsätzlich den vorliegenden Entwurf, weil darin unseren
berufspolitschen Forderungen für eine integrative Grundausbildung in der Kranken-
und Kinderkrankenpflege prinzipiell Rechnung getragen wird.
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2. Ferner begrüßen wir,  dass es für die allgemeine Krankenpflege und die
Kinderkrankenpflege bei zwei Berufsbildern mit unterschiedlichen Berufsbe-
zeichnungen bleiben wird.

3. Die vorliegenden Berufsbezeichnungen Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
und  Gesundheits- und Krankenpfleger wird von uns nicht favorisiert, siehe Gesetz
Artikel 1 § 1.

Die Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinder-/Jugendkrankenschwester oder
Gesundheits- und Kinder-/Jugendkrankenpfleger stellt das Profil des Berufes
konkreter dar, sowie wir dies in unseren Stellungnahmen vom 28.02.2002 und
05.04.2002 (siehe Anlage) an das BMG schriftlich mitgeteilt haben.

4. Abschnitt 2 § 3   Ausbildungsziel

Um die gesundheitliche Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu sichern und zu
verbessern, sollten im Ausbildungsziel Festlegungen erfolgen, die die
Eigenständigkeit der beiden Berufe deutlich zum Ausdruck bringen und die
Koexistenz und Autonomie beider Ausbildungen gewährleisten.

So sollte der letzte Satz § 3 (1) lauten:

„In beiden Berufen (§ 1 Ziffer 1 und 2) sind dabei die Schwerpunkte entsprechend
dem spezifischen beruflichen Gegenstand zu sehen"

Der Entwurf der KrPflAPrV vom 20.02.2002 weist dieses gegenwärtig nicht so aus.
Die Zeitrahmen in der Differenzierungsphase beider Berufe sind eindeutig zu gering
ausgelegt. Hierbei ist das Verhältnis zu sehr auf allgemeine statt spezielle berufliche
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Kranken- bzw. Kinderkrankenpflege
ausgerichtet.

Wir sehen mit den Festlegungen im Entwurf der Ausbildungs- und
Prüfungsverordnung, dass zwar im Krankenpflegegesetz pro forma eine
eigenständige Berufsbezeichnung in der Kinderkrankenpflege erhalten bleibt,  aber
die notwendige fachliche Spezialisierung während der Ausbildung ad absurdum
geführt wird.

Der BeKD e.V. hat hierauf zuletzt am 11.11.2002 in einer gemeinsamen Stellung-
nahme mit der BaKuK und der GKinD an die Gesundheitsministerin hingewiesen.
(siehe Anlage)

Konkrete kinderkrankenpflegespezifischen Inhalte für die theoretische und praktische
Ausbildung leiteten wir dem BMG mit einem Arbeitspapier vom 18.12.2001 bzw.
20.10.2001 im Januar 2002 zu. (siehe Anlage)
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Der BeKD e.V. begrüßt sehr, dass der Gesundheitsausschuss des Deutschen
Bundestages das Krankenpflegegesetz erneut zur Anhörung bringt.

Wir appellieren hierbei auf die von dieser Stelle gegebene parteiübergreifende
Zusicherung und Versicherung, dass keine Gefahr für eine eigenständige
Krankenpflegeausbildung in Deutschland bestehe. Mit dem vorliegenden
Regierungsentwurf scheinen diese Sorgen jedoch weiter vorgezeichnet.

Wir setzen jetzt erneut auf das gegebene Wort der Politik und erwarten,
dementsprechend, dass die eigenständige Grundausbildung innerhalb eines
integrativen Ausbildungskonzeptes  erhalten bleibt. Dieses muss folgerichtig in einem
novelliertem Krankenpflegegesetz, sowie mit der Ausbildungs- und Prüfungsordnung
gewährleistet sein.

Artikel 2
Anhörung der Krankenhausfinanzierung

Die mit der Einführung der DRG´s angestrebte Änderung der
Ausbildungsfinanzierung führt zu einer weiteren Verschärfung des Kostendrucks der
Krankenhausträger.
Bei einem gedeckelten Budget stellt auch die Veränderung des Stellenplanschlüssels
von bisher 1:7 auf 1:9 oder 1:9,5 keine Verbesserung der Finanzsituation dar.
Wenn Krankenhausträger nur noch für den Eigenbedarf ausbilden, werden immer
mehr Ausbildungsplätze verloren gehen und der dringend benötigte Nachwuchs im
ambulanten Bereich und in  Nicht-Träger Krankenhäuser steht dem Arbeitsmarkt
nicht zur Verfügung.
(Die Situation des Abbaus von Ausbildungsplätzen ist in den neuen Bundesländern
schon heute zum Teil dramatisch.)

Ferner möchten wir zur Änderung des Krankenhausfinanzierungsgesetz grundlegend
und nachfolgendes anmerken:

Da es keine differenzierten Alterssplits gibt, werden die Pflegeleistungen in
Minuten bei  einem Kind gleichgesetzt mit Minutenwerten, die bei der Pflege
Ewachsener anfallen.
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Dieses ist jedoch nicht korrekt, da ein Kind bis zu einem bestimmten Alter keine
Selbstpflege bzw. nur eine Selbstpflege unter Anleitung durchführen kann.

Die Personalkosten sind im Pflegebereich bei Kindern um 30% höher als die bei
Erwachsenen, dieses gilt es, im Abrechnungssystem zukünftig zu berücksichtigen.

Mit freundlichem Gruß
BeKD e.V.

gez.
Andreas Kray
Vorsitzender

Anlagen
Stellungnahme vom 28.02.2002
Stellungnahme vom 05.04.2002
Stellungnahme vom 30.08.2002
Stellungnahme vom 11.11.2002
Stellungnahme vom 18.12.2001
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